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Clarkesche Gesetze

ρȢ 'ÅÓÅÔÚȡ ȵ7ÅÎÎ ÅÉÎ ÁÎÇÅÓÅÈÅÎÅÒȟ ÁÂÅÒ älterer Wissenschaftler behauptet,

dass etwas möglich ist, hat er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinɀ

lichkeit recht. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er 

ÈĘÃÈÓÔ×ÁÈÒÓÃÈÅÉÎÌÉÃÈ ÕÎÒÅÃÈÔȢȰ

ςȢ 'ÅÓÅÔÚȡ ȵ$ÅÒ ÅÉÎÚÉÇÅ 7ÅÇȟ ÄÉÅ 'ÒÅÎÚÅÎ ÄÅÓ -ĘÇÌÉÃÈÅÎ ÚÕ ÆÉÎÄÅÎȟ ÉÓÔȟ

ein klein wenig über diese hinaus in das Unmögliche vorzustoßenȢȰ

σȢ 'ÅÓÅÔÚȡ ȵ*ÅÄÅ ÈÉÎÒÅÉÃÈÅÎÄ ÆÏÒÔÓÃÈÒÉÔÔÌÉÃÈÅ 4ÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÉÓÔ ÖÏÎ Magienicht 

ÚÕ ÕÎÔÅÒÓÃÈÅÉÄÅÎȢȰ



Im Jahr 2033 entfällt die Hälfte der Verfahren, die derzeit durch Klage vor 

deutschen Gerichten geltend gemacht werden - stattdessen werden die 

zugrundeliegenden Konflikte automatisiert vermieden oder automatisiert 

gelöst.

Sollten wir dies allerdings nicht umgesetzt haben, erleben wir die größte 

Legitimationskrise des Rechts, seit es den Rechtsstaat gibt.

-ÅÉÎÅ ÍÁÇÉÓÃÈÅ 4ÈÅÓÅ



Clarkesche Gesetze (Kurzfassung)

ȣ älterer Wissenschaftler ȣ hatȣ recht

ȣin das Unmögliche vorzustoßen

ȣ -ÁÇÉÅ ȣ



Dieser Vortrag wurde vollständig von 

echten Menschen ohne Zuhilfenahme 

sprachgenerierender Modelle erstellt.

Disclaimer

madeby DALL-E



Ausgangsthese

Müssten wir heute nicht über ChatGPT

statt über Legal Tech sprechen?

Überholen solche KI-Tools nicht die 

ÓÃÈÏÎ ÆÁÓÔ ȵÁÌÔÍÏÄÉÓÃÈȰ ÅÒÓÃÈÅÉÎÅÎÄÅÎ 

regelbasierten algorithmischen 

Systeme?



,ÁÒÇÅ ,ÁÎÇÕÁÇÅ -ÏÄÅÌÓ ÕÎÄ 2ÅÃÈÔ

ÅEnormes Potential im Recht

ÅLLMs werden auch in der juristischen

Branche (v.a. in den USA) bereits genutzt 

ÅKaum von menschengeschriebenen Texten 

unterscheidbar

ÅHerausforderungen: Intransparenz,

(Daten-) Qualität, Diskriminierung, 

Urheberschutz (=> später mehr!)



Zwischenfazit

ChatGPTist ein Hype, hat aber tatsächlich auch
Bedeutung für die Rechtsverwirklichung .

Zur korrekten Einordnung notwendig:
Verständnis von Legal Tech im Kontext der 
Digitalisierung von Recht und 
Rechtsdurchsetzung.



I. Begriff Legal Tech



ȵ+ÌÁÓÓÉÓÃÈÅȰ 5ÎÔÅÒÔÅÉÌÕÎÇ ÎÁÃÈ /Ȣ Goodenough

Legal Tech 1.0 Legal Tech 3.0,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈ ςȢπ

Jurist:in nutzt Technologie
Jurist:in wird teilweise durch 

Technologie ersetzt

Jurist:in wird neben Technologie 

überflüssig

3

Maßgeblich: In welchem Verhältnis stehen Mensch und Maschine?



ɍȣɎ Software, die unmittelbar die juristische 

Leistungserbringung berührt

ɍȣɎ Ȱ4ÅÃÈÎÉÃÁÌ ,ÅÇÁÌ %ØÐÅÒÔÓȱwie Robot Lawyers, 

Anwalt-Chatbots**

Legal Tech: eine Frage des Vorverständnisses*

%ÎÇÅÒ ,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈ "ÅÇÒÉÆÆ

ɍȣɎ ÉÍ ×ÅÉÔÅÎ 3ÉÎÎÅ )ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓÔÅÃÈÎÉËȟ ÄÉÅ ÉÎ 

irgendeiner Weise das juristische Arbeiten unterstützt

ɍȣɎ ɉÔÅÉÌ-) automatisierte Bearbeitung von häufig 

unstreitigen, leicht zu kategorisierbaren und wenig 

komplexen Massenverfahren*

**ChatGPTlässt grüßen ;-)

Weiter Legal Tech Begriff (h.L.)

*oder des Marketings ;-)



ɍȣɎ 3ÁÍÍÅÌÂÅÇÒÉÆÆÆİÒÁÌÌÅ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÂÁÓÉÅÒÔÅÎ ,ĘÓÕÎÇÅÎÆİÒ

0ÒÏÂÌÅÍÅ ÍÉÔ 2ÅÃÈÔÓÒÅÌÅÖÁÎÚ

ɍȣɎ )ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓÔÅÃÈÎÉË ɉ)4Ɋȟ ÄÉÅ ÉÍ ÊÕÒÉÓÔÉÓÃÈÅÎ "ÅÒÅÉÃÈ ÚÕÍ 

%ÉÎÓÁÔÚ ÇÅÌÁÎÇÔ 

ɍȣɎ ÄÉÅ .ÕÔÚÂÁÒÍÁÃÈÕÎÇ ÖÏÎ 4ÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÆİÒÄÉÅ "ÅÆÒÉÅÄÉÇÕÎÇ ÖÏÎ 

ÖÅÒÓÃÈÉÅÄÅÎÓÔÅÎ ÒÅÃÈÔÌÉÃÈÅÎ "ÅÄİÒÆÎÉÓÓÅÎ

ɍȣɎ ÇÅÍÅÉÎÈÉÎ 3ÏÆÔ×ÁÒÅ ÕÎÄ /ÎÌÉÎÅȤ!ÎÇÅÂÏÔÅȟ ÄÉÅ ÊÕÒÉÓÔÉÓÃÈÅ 

!ÒÂÅÉÔÓÐÒÏÚÅÓÓÅ ÕÎÔÅÒÓÔİÔÚÅÎÏÄÅÒ ÖÏÌÌÓÔßÎÄÉÇÁÕÔÏÍÁÔÉÓÉÅÒÔ 

ÄÕÒÃÈÆİÈÒÅÎ

,ÅÅÂȟ 3Ȣ τψ ÆÆȢ

6ÉÅÌÆÁÌÔ ÁÎ ȵ$ÅÆÉÎÉÔÉÏÎÅÎȰ



ȵ$ÙÎÁÍÉÓÃÈÅ %ÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇȟ ÄÅÒÅÎ 

Nährboden und Voraussetzung zugleich 

die Digitalisierung bildet und welche in 

)ÎÎÏÖÁÔÉÏÎÅÎ ÒÅÓÕÌÔÉÅÒÅÎ ËĘÎÎÅÎȰɕ

Leeb, S. 58 f.

*Goodenoughis not goodenough;-)

Christina -Maria Leeb: Legal Design Thinking



!ÕÔÏÍÁÔÉÓÉÅÒÔÅ 2ÅÃÈÔÓÄÕÒÃÈÓÅÔÚÕÎÇ ɉȵÐÒßÖÅÎÔÉÖÅÒ 2ÅÃÈÔÓÓÔÁÁÔȰɊȩ

ȵ7ÅÌÃÈÅ 2ÏÌÌÅ ÓÐÉÅÌÔ ÄÉÅ ÄÒÉÔÔÅ 'Å×ÁÌÔȟ ×ÅÎÎ 
Rechtsstreitigkeiten von vorneherein 
unterbunden werden, technischer Zwang an 
die Stelle eines normativen Imperativs mit 
gerichtlich unterstützter Vollstreckung tritt? 
Was gilt es zu kontrollieren, zu befrieden und 
zu sichern, wenn Recht sich gleichsam durch 
technische Implementierung selbst vollzieht, 
Rechtsverletzungen schlicht nicht mehr 
vorkommen und die in Software gegossene 
Gesetzesanwendung buchstäblich klaglos 
ÈÉÎÇÅÎÏÍÍÅÎ ×ÉÒÄȩȰ

Technologien zur

Å Erleichterung der Rechtsverfolgung

Å Erschwerung einer Rechtsverletzung

Å Unterbindung einer Rechtsverletzung



Legal Tech 2.5

4ÅÃÈÎÉË
Optimierte 

Rechtsverwirklichung

führt zu



Å Korrelation von technischem Fortschritt und gesellschaftlicher Entwicklung

Å Von objektiver Unmöglichkeit zu subjektivem Unvermögen

Å Anspruch auf Prozessoptimierung

Å Legal Tech als Element des effektiven Grundrechtsschutzes

Legal Tech als Technologiesparte ė Tech basedLegal Transformation

,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈȡ ÍÅÈÒ ÁÌÓ ,ÅÇÁÌ ÕÎÄ 4ÅÃÈȟ ÆÁÓÔ ×ÉÅ -ÁÇÉÅ

ȵ,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈ umfasst jene Potentiale und Prozesse, die mittels Technologie
zu einem höheren Grad an Rechtsverwirklichung ÆİÈÒÅÎȢȰ



II. Legal Tech im (verfassungs -) rechtlichen Kontext



a) Legal Tech als Instrument zur Verbesserung des Zugangs zum Recht

ρȢ "ÉÓÈÅÒÉÇÅÒ &ÏËÕÓ

Quellen des Rechts: 

o gesetze-im-internet.de

o bundesanzeiger.de

o summ-ai.com



a) Legal Tech als Instrument zur Verbesserung des Zugangs zum Recht

1. Bisheriger Fokus

1ÕÅÌÌÅÎ ÄÅÓ 2ÅÃÈÔÓȡ 

o ÇÅÓÅÔÚÅȤÉÍȤÉÎÔÅÒÎÅÔȢÄÅ

o ÂÕÎÄÅÓÁÎÚÅÉÇÅÒȢÄÅ

o ÓÕÍÍȤÁÉȢÃÏÍ

o .ÅÕȡ "ÕÎÄÅÓÇÅÓÅÔÚÂÌÁÔÔ 

ÕÎÔÅÒ ÒÅÃÈÔȢÂÕÎÄȢÄÅ



a) Legal Tech als Instrument zur Verbesserung des Zugangs zum Recht

1. Bisheriger Fokus

Gerichte und Verwaltung :

o Projekt Justizportal Tech4Germany

o Portalverbund für digitale 

Verwaltungsdienstleistungen



ÁɊ ,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈ ÁÌÓ )ÎÓÔÒÕÍÅÎÔ ÚÕÒ 6ÅÒÂÅÓÓÅÒÕÎÇ ÄÅÓ :ÕÇÁÎÇÓ ÚÕÍ 2ÅÃÈÔ

1. Bisheriger Fokus

Geltendmachung von Rechten:

o Klassiker im B2C - FlightRight

o Kreative Ansätze ɀdickstinction

von HateAid



a) Legal Tech als Instrument zur Verbesserung des Zugangs zum Recht

Grundrechtliche Relevanz:

ρȢ "ÉÓÈÅÒÉÇÅÒ &ÏËÕÓ

Rechtsweggarantie

nach Art. 19 Abs. 4 GG

Rechtsstaatsprinzip

nach Art. 20 Abs. 3 GG

Rechtliches Gehör

nach Art. 103 Abs. 1 GG



ÂɊ ȵ2ÅÃÈÔ ÁÕÆ ,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈȰ ɉ/ÐÅÎ ÔÏ*ÕÓÔÉÃÅɊ

Ą $ÒȢ "ÅÒÌÉÔ6ĘÌÚÍÁÎÎȡ

Å ,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈ ÆİÒ ÂÅÎÁÃÈÔÅÉÌÉÇÔÅ 'ÒÕÐÐÅÎ 

ÅÒÓÔÍÁÌÉÇÅÒ :ÕÇÁÎÇ  ÚÕÍ 2ÅÃÈÔ ɉÁÃÃÅÓÓÔÏ

ÊÕÓÔÉÃÅɊ

Å !ÕÓ !ÒÔȢ ρω !ÂÓȢ τ ''ÁÂÌÅÉÔÂÁÒÅÒ !ÎÓÐÒÕÃÈȟ 

,İÃËÅ ÄÅÓ 2ÅÃÈÔÓÓÃÈÕÔÚÅÓ ÄÕÒÃÈ ,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈ 

ÚÕ ÓÃÈÌÉÅħÅÎ

1. Bisheriger Fokus

Digitale Rechtsmobilisierung ɀEffektiver Rechtsschutz durch Legal Tech? in: Der digitalisierte Staat, 60. Assistententagung Öffentliches Recht. 

1

1



ÂɊ ȵ2ÅÃÈÔ ÁÕÆ ,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈȰ ɉOpen to Justice)

Ą David Rauhe: 

Å Legal Tech: Wahrnehmung von Grundrechten 

nach zuvor fehlender Kenntnis oder 

Realisierungsmöglichkeit

Å Grundrechtsschutz durch Legal Tech ex ante 

sowie ex postdenkbar

1. Bisheriger Fokus

1

2ÁÕÈÅȟ 'ÒÕÎÄÒÅÃÈÔÓÓÃÈÕÔÚ ÄÕÒÃÈ ,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈȟ ,2 ςπςπ
1



ÂɊ ȵ2ÅÃÈÔ ÁÕÆ ,ÅÇÁÌ 4ÅÃÈȰ ɉOpen to Justice)

Ą Florian Specht:

Å Verknappende Ressource Rechtsprechung

Å Zeitgemäße technische Ausstattung nötig, um 

handlungsfähigen Rechtsstaat zu erhalten

Å Notwendig, um rechtliches Gehör zukünftig 

leisten zu können

1. Bisheriger Fokus

3ÐÅÃÈÔȟ #ÈÁÎÃÅÎ ÕÎÄ 2ÉÓÉËÅÎ ÅÉÎÅÒ ÄÉÇÉÔÁÌÅÎ *ÕÓÔÉÚ ÆİÒ ÄÅÎ :ÉÖÉÌÐÒÏÚÅÓÓȟ --2 ςπρωȟ ρυσ
1

1



a) § 128a ZPO - de lege lata

Å Während der Verhandlung an einem 

anderen innerdeutschen Ort

Å Gilt nicht für das Gericht selbst

Å Verhandlung erfolgt per 

Videokonferenz ; Aufzeichnungen sind 

aber verboten

ςȢ $ÉÇÉÔÁÌÉÓÉÅÒÕÎÇ ÄÅÓ ÇÅÒÉÃÈÔÌÉÃÈÅÎ 6ÅÒÆÁÈÒÅÎÓ 





b) § 128a ZPO - de lege ferenda

Å Videoverhandlung kann / soll angeordnet werden

Å Vollvirtuelle Verhandlung möglich - Spruchkörper außerhalb des Gerichts

Å Wahrung des Öffentlichkeitsgrundsatzes durch Übertragung am Ort des Gerichts

2. Digitalisierung des gerichtlichen Verfahrens 



ÃɊ !ÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅȡ $ÉÇÉÔÁÌÅ 'ÅÒÉÃÈÔÓĘÆÆÅÎÔÌÉÃÈËÅÉÔ

2. Digitalisierung des gerichtlichen Verfahrens 

ÅAnonymisierung in strukturierten digitalen Akten
ÅKamera-Perspektive (kein Court-TV, kein Zoom)
ÅBeschränkung von Download-Möglichkeiten
Å3ÔÒÁÆÂÅ×ÅÈÒÕÎÇ ÄÅÓ Ȱ!ÂÆÉÌÍÅÎÓȰ ÕÎÄ ȵ(ÏÃÈÌÁÄÅÎÓȰ
ÅDigitales Wasserzeichen und Verfolgungsdruck
ÅDigital Rightsand Privacy Management

=> Rechtsschutz durch Technikgestaltung



III. Grundrecht auf Legal Tech?



Å2ÉÃÈÔÅÒÌÉÃÈÅ !ÎÏÒÄÎÕÎÇÅÎ ÂÅÉ ÇÒÕÎÄÒÅÃÈÔÓȤ

ÉÎÔÅÎÓÉÖÅÎ %ÉÎÇÒÉÆÆÅÎ

Å$ÏËÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎÓÐÆÌÉÃÈÔÅÎ ÂÅÉ 'ÅÆÁÈÒ ÉÍ 6ÅÒÚÕÇ

Å6ÏÌÌÓÔßÎÄÉÇÅ ÒÉÃÈÔÅÒÌÉÃÈÅ +ÏÎÔÒÏÌÌÅ

1. Dogmatischer Ausgangspunkt - Grundrechtsschutz durch Verfahrensvorkehrungen

St. Rspr . BVerfG: Schützende Verfahrensvorkehrungen zur Wahrung der Verhältnis-

mäßigkeit bei grundrechtsintensiven Maßnahmen erforderlich.



ÅGerichtsöffentlichkeit als Verfassungsgut

Å/ÂÊÅËÔÉÖÅ 5ÎÍĘÇÌÉÃÈËÅÉÔ ÂÅÉ ȵLockdownȰȩ

ÅDigitale Teilhabe als verfassungsrechtlich 

geschuldete Substitution

=> Grundrechtsschutz durch Digitalisierung

ςȢ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ Ȥ'ÒÕÎÄÒÅÃÈÔÓÓÃÈÕÔÚ ÄÕÒÃÈ ÄÉÇÉÔÁÌÅ 6ÅÒÆÁÈÒÅÎÓÖÏÒËÅÈÒÕÎÇÅÎ

Anwendungsbeispiel 1: Digitale Gerichtsöffentlichkeit



ÅPrüfungsanspruch als Verfassungsgut

Å/ÂÊÅËÔÉÖÅ 5ÎÍĘÇÌÉÃÈËÅÉÔ ÂÅÉ ȵLockdownȰȩ

ÅDigitale Teilhabe als verfassungsrechtlich 

geschuldete Substitution

=> Grundrechtsschutz durch Digitalisierung

2. Weiterentwicklung - Grundrechtsschutz durch digitale Verfahrensvorkehrungen

Anwendungsbeispiel 2: Elektronische Fernpr¿fung



ÅGesundheitsvorsorge als Verfassungsgut

Å/ÂÊÅËÔÉÖÅ 5ÎÍĘÇÌÉÃÈËÅÉÔ ÂÅÉ ȵLockdownȰȩ

ÅDigitale Information als verfassungsrechtlich 

geschuldete Substitution

=> Grundrechtsschutz durch Digitalisierung

2. Weiterentwicklung - Grundrechtsschutz durch digitale Verfahrensvorkehrungen

Anwendungsbeispiel 3: Corona Warn App



Å0ÅÒÓĘÎÌÉÃÈËÅÉÔÓȤǪ 6ÅÒ×ÅÒÔÕÎÇÓÒÅÃÈÔÅ ÁÌÓ 

6ÅÒÆÁÓÓÕÎÇÓÇİÔÅÒ

Å.ÉÃÈÔ ÍÅÈÒ ÂÅÈÅÒÒÓÃÈÂÁÒÅÒ ÄÉÇÉÔÁÌÅÒ 2ÁÕÍ

Å+ÏÎÔÒÏÌÌÉÎÓÔÁÎÚÅÎ ÁÎ ÒÅÌÅÖÁÎÔÅÎ 

3ÃÈÌİÓÓÅÌÓÔÅÌÌÅÎ

ЀЄ 'ÒÕÎÄÒÅÃÈÔÓÓÃÈÕÔÚ ÄÕÒÃÈ $ÉÇÉÔÁÌÉÓÉÅÒÕÎÇ

2. Weiterentwicklung - Grundrechtsschutz durch digitale Verfahrensvorkehrungen

Anwendungsbeispiel 4: Upload -Filter



ÅEffektiver Rechtsschutz als Verfassungsgut

ÅBeispiel Abgas-Skandal: Noch kein Ende der 

gerichtlichen Aufarbeitung in Sicht

Å(Voll)automatisierte Klageerhebungen

=> Grundrechtsschutz durch Digitalisierung

ςȢ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ Ȥ'ÒÕÎÄÒÅÃÈÔÓÓÃÈÕÔÚ ÄÕÒÃÈ ÄÉÇÉÔÁÌÅ 6ÅÒÆÁÈÒÅÎÓÖÏÒËÅÈÒÕÎÇÅÎ

Anwendungsbeispiel 5: Massenverfahren



"Inkassodienstleister und Legal-Tech-

Plattformen können Verbrauchern mit 

niedrigschwelligen Angeboten in bestimmten 

Bereichen den Zugang zum Recht erleichtern 

und Kosten sparen sowie für kleine und 

mittlere Unternehmen neue Geschäftsfelder 

ÅÒĘÆÆÎÅÎȢȰ

Justizminister Georg Eisenreich



3. Verfassungsrechtliche Schlussfolgerungen

These 1

Unter einem plakativ verk¿rzten ĂGrundrecht auf Legal Techñ verstehe ich die 

grundrechtlich verstªrkte Schutzpflicht des Staates, technologische Lºsungen zu fºrdern 

und einzusetzen, soweit diese zur besseren, insbesondere effizienteren 

Rechtsverwirklichung beitragen.



3. Verfassungsrechtliche Schlussfolgerungen

These 2

Das betrifft sowohl die Digitalisierung von Justiz und gerichtlichen Verfahren im 

Allgemeinen als auch die Rechtsverwirklichung in einzelnen grundrechtlich 

geschützten Lebensbereichen.



3. Verfassungsrechtliche Schlussfolgerungen

These 3

Fr¿her konnte man noch so etwas wie eine Ăobjektive Unmºglichkeitñ geltend machen, 

wenn die Rechtsdurchsetzung an faktische Grenzen einer ¿berlasteten Justiz, auf 

Vollzugsdefizite der Verwaltung oder Kapazitªtsengpªsse staatlicher Aufgabenerledigung 

stieÇ. Heute gelten solche Restriktionen nur eingeschrªnkt, erlaubt die Digitalisierung mit 

ihren IT-Lºsungen doch hocheffiziente Geschªftsprozesse.



3. Verfassungsrechtliche Schlussfolgerungen

These 4

Zwar hat der Staat auch insofern einen Gestaltungsspielraum, wie er seine vielfältigen 

Aufgaben, auch im Bereich von grundrechtlichen Teilhaberechten und Schutzpflichten 

erledigt. Einsatzbereite technische Lösungen unterdessen zu ignorieren, kann das 

rechtsstaatliche Untermaßverbot* verletzen ïbesonders wenn eine 

Risikofolgenabschätzung dem Technologieeinsatz weitaus größere Chancen als Risiken 

einräumt.

*intertemporales Freiheitsrecht?



3. Verfassungsrechtliche Schlussfolgerungen

These 5

Das ĂGrundrecht auf Legal Techñ ist mit gleichrangigen gegenlªufigen Pflichten 

abzuwªgenund kann insbesondere bedeuten, dass bestimmte IT-Lºsungen nur 

sukzessive zum Einsatz kommen. Allemal besteht aber eine Obliegenheit des Staates, f¿r 

die Implementierung solcher Lºsungen eine ĂLegal Tech Strategieñ vorzulegen, die im 

Hinblick auf die Analyse von Stªrken und Schwªchen, Chancen und Risiken (SWOT-

Analyse) plausibel erscheint. Der derzeit noch bestehende Gestaltungsspielraum des 

Staates ist kein Freibrief f¿r sorgloses AuÇerachtlassen.



IV. Showcase



1. Beispiel Dokumentengenerierung

Å Möglichkeiten & Grenzen mit 3 Bsp.

Å Ȱ6ÁÎÉÌÌÁ ChatGPTȱ

Å BeabsichtigteErgebnisvariationen



1. Beispiel Dokumentengenerierung

Tobias Trinker, wohnhaft Nordendstr. 10, 81796 München, bekam während der COVID-Pandemie mit seinem Café 

αYǳƭǘ-/ŀŦŞά ƛƴ ŘŜǊ bƻǊŘŜƴŘǎǘǊŀǖŜ мн ƛƴ aǸƴŎƘŜƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ tǊƻōƭŜƳŜΦ 9Ǌ ōŜǎŎƘƭƻǎǎ ŘŀƘŜǊΣ ƴŜōŜƴ YŀŦŦŜŜ ŀǳŎƘ 

alkoholhaltige Getränke auszuschenken, was von der Bevölkerung in München-Schwabing gern und intensiv 

angenommen wurde. Allerdings verfügte er zu keinem Zeitpunkt über eine Ausschanklizenz. Da er hierdurch gutes 

Geld verdient, schenkt er noch bis zum heutigen Tag weiter Alkohol aus.

Erstelle hierzu eine Untersagungsverfügungals ausführlichen Verwaltungsakt an Tobias Trinker! Erkläre ihm, dass 
aufgrund der einschlägigen Vorschriften stattdessen auch keine Genehmigung in Betracht kommt! Mach dazu eine 
ausführliche Gliederung! Zitiere Rechtsprechung und Gesetze!





ρȢ "ÅÉÓÐÉÅÌ $ÏËÕÍÅÎÔÅÎÇÅÎÅÒÉÅÒÕÎÇ

Sehr geehrter Herr Trinker,

hiermit ergeht an Sie die Untersagungsverfügung, da Sie in Ihrem Café 

"Kult -Café" in der Nordendstraße 12 in München alkoholische Getränke 

ausschenken, ohne dass Sie hierfür eine Ausschanklizenz besitzen.

I. Sachverhalt:

Sie betreiben das Café "Kult-Café" in der Nordendstraße 12 in München.

Während der COVID-Pandemie kam es zu finanziellen Problemen.

Sie beschlossen, neben Kaffee auch alkoholische Getränke 

auszuschenken.

Die Bevölkerung in München-Schwabing hat dies gut angenommen.

Bis heute besitzen Sie keine Ausschanklizenz.

II. Rechtsgrundlage:

Gemäß § 3 Abs. 1 und 2 GastG (Gaststättengesetz) ist für das 

Ausschenken alkoholischer Getränke eine Ausschanklizenz erforderlich.

Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GastG ist es verboten, ohne Erlaubnis Alkohol 

auszuschenken.

III. Untersagungsverfügung:

Hiermit untersagen wir Ihnen ausdrücklich das Ausschenken von 

Alkohol in Ihrem Café "Kult-Café" in der Nordendstraße 12 in München, 

da Sie hierfür keine Ausschanklizenz besitzen.

IV. Konsequenzen:

Bei Zuwiderhandlung gegen die Untersagungsverfügung kann gemäß §
68 Abs. 1 Nr. 4 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung) ein Bußgeld 
verhängt werden.

Auch kann gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 GastG eine Anzeige erstattet werden.

V. Keine Genehmigung in Betracht:

Da Sie keine Ausschanklizenz besitzen und auch keine beantragen, 
kommt eine Genehmigung auch nicht in Betracht.

VI. Rechtsprechung:

Zum Thema "Ausschank von Alkohol ohne Ausschanklizenz" hat das 
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass ein solches Verhalten 
rechtswidrig ist (BVerwG, Urteil vom 11.07.1996 - 6 C 19.95).

Wir hoffen, dass Sie sich an diese Untersagungsverfügung halten und 
dass es nicht zu weiteren rechtlichen Schritten kommt.

Mit freundlichen Grüßen,

[Name des Verwaltungsbeamten
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Sehr geehrter Herr Trinker ,

hiermit ergeht an Sie die Untersagungsverfügung, da Sie in Ihrem Café 

"Kult -Café" in der Nordendstraße 12 in München alkoholische Getränke 

ausschenken, ohne dass Sie hierfür eine Ausschanklizenz besitzen.

I. Sachverhalt:

Sie betreiben das Café "Kult-Café" in der Nordendstraße 12 in München.

Während der COVID-Pandemie kam es zu finanziellen Problemen.

Sie beschlossen, neben Kaffee auch alkoholische Getränke 

auszuschenken.

Die Bevölkerung in München-Schwabing hat dies gut angenommen.

Bis heute besitzen Sie keine Ausschanklizenz.

II. Rechtsgrundlage:

Gemäß § 3 Abs. 1 und 2 GastG (Gaststättengesetz) ist für das 

Ausschenken alkoholischer Getränke eine Ausschanklizenz erforderlich.

Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GastG ist es verboten, ohne Erlaubnis Alkohol 

auszuschenken.

III. Untersagungsverfügung:

Hiermit untersagen wir Ihnen ausdrücklich das Ausschenken von 

Alkohol in Ihrem Café "Kult-Café" in der Nordendstraße 12 in München, 

da Sie hierfür keine Ausschanklizenz besitzen.

IV. Konsequenzen:

Bei Zuwiderhandlung gegen die Untersagungsverfügung kann gemäß §
68 Abs. 1 Nr. 4 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung) ein Bußgeld 
verhängt werden.

Auch kann gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 GastG eine Anzeige erstattet werden.

V. Keine Genehmigung in Betracht:

Da Sie keine Ausschanklizenz besitzen und auch keine beantragen, 
kommt eine Genehmigung auch nicht in Betracht.

VI. Rechtsprechung:

Zum Thema "Ausschank von Alkohol ohne Ausschanklizenz" hat das 
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass ein solches Verhalten 
rechtswidrig ist (BVerwG, Urteil vom 11.07.1996 - 6 C 19.95).

Wir hoffen, dass Sie sich an diese Untersagungsverfügung halten und 
dass es nicht zu weiteren rechtlichen Schritten kommt.

Mit freundlichen Grüßen,

[Name des Verwaltungsbeamten
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Sehr geehrter Herr Trinker ,

hiermit ergeht an Sie die Untersagungsverfügung, da Sie in Ihrem Café 

"Kult -Café" in der Nordendstraße 12 in München alkoholische Getränke 

ausschenken, ohne dass Sie hierfür eine Ausschanklizenz besitzen.

I. Sachverhalt:

Sie betreiben das Café "Kult-Café" in der Nordendstraße 12 in München.

Während der COVID-Pandemie kam es zu finanziellen Problemen.

Sie beschlossen, neben Kaffee auch alkoholische Getränke 

auszuschenken.

Die Bevölkerung in München-Schwabing hat dies gut angenommen.

Bis heute besitzen Sie keine Ausschanklizenz.

II. Rechtsgrundlage:

Gemäß § 3 Abs. 1 und 2 GastG (Gaststättengesetz) ist für das 

Ausschenken alkoholischer Getränke eine Ausschanklizenz erforderlich.

Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GastG ist es verboten, ohne Erlaubnis Alkohol 

auszuschenken.

III. Untersagungsverfügung:

Hiermit untersagen wir Ihnen ausdrücklich das Ausschenken von 

Alkohol in Ihrem Café "Kult-Café" in der Nordendstraße 12 in München, 

da Sie hierfür keine Ausschanklizenz besitzen.

IV. Konsequenzen:

Bei Zuwiderhandlung gegen die Untersagungsverfügung kann gemäß §
68 Abs. 1 Nr. 4 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung) ein Bußgeld 
verhängt werden.

Auch kann gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 GastG eine Anzeige erstattet werden.

V. Keine Genehmigung in Betracht:

Da Sie keine Ausschanklizenz besitzen und auch keine beantragen, 
kommt eine Genehmigung auch nicht in Betracht.

VI. Rechtsprechung:

Zum Thema "Ausschank von Alkohol ohne Ausschanklizenz" hat das 
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass ein solches Verhalten 
rechtswidrig ist (BVerwG, Urteil vom 11.07.1996 - 6 C 19.95).

Wir hoffen, dass Sie sich an diese Untersagungsverfügung halten und 
dass es nicht zu weiteren rechtlichen Schritten kommt.

Mit freundlichen Grüßen,

[Name des Verwaltungsbeamten
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Sehr geehrter Herr Trinker ,

hiermit ergeht an Sie die Untersagungsverfügung, da Sie in Ihrem Café 

"Kult -Café" in der Nordendstraße 12 in München alkoholische Getränke 

ausschenken, ohne dass Sie hierfür eine Ausschanklizenz besitzen.

I. Sachverhalt:

Sie betreiben das Café "Kult-Café" in der Nordendstraße 12 in München.

Während der COVID-Pandemie kam es zu finanziellen Problemen.

Sie beschlossen, neben Kaffee auch alkoholische Getränke 

auszuschenken.

Die Bevölkerung in München-Schwabing hat dies gut angenommen.

Bis heute besitzen Sie keine Ausschanklizenz.

II. Rechtsgrundlage:

Gemäß § 3 Abs. 1 und 2 GastG (Gaststättengesetz) ist für das 

Ausschenken alkoholischer Getränke eine Ausschanklizenz erforderlich.

Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GastG ist es verboten, ohne Erlaubnis Alkohol 

auszuschenken.

III. Untersagungsverfügung:

Hiermit untersagen wir Ihnen ausdrücklich das Ausschenken von 

Alkohol in Ihrem Café "Kult-Café" in der Nordendstraße 12 in München, 

da Sie hierfür keine Ausschanklizenz besitzen.

IV. Konsequenzen:

Bei Zuwiderhandlung gegen die Untersagungsverfügung kann gemäß §
68 Abs. 1 Nr. 4 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung) ein Bußgeld 
verhängt werden.

Auch kann gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 GastGeine Anzeige erstattet werden.

V. Keine Genehmigung in Betracht:

Da Sie keine Ausschanklizenz besitzen und auch keine beantragen, 
kommt eine Genehmigung auch nicht in Betracht.

VI. Rechtsprechung:

Zum Thema "Ausschank von Alkohol ohne Ausschanklizenz" hat das 
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass ein solches Verhalten 
rechtswidrig ist (BVerwG, Urteil vom 11.07.1996 - 6 C 19.95).

Wir hoffen, dass Sie sich an diese Untersagungsverfügung halten und 
dass es nicht zu weiteren rechtlichen Schritten kommt.

Mit freundlichen Grüßen,

[Name des Verwaltungsbeamten
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Sehr geehrter Herr Trinker ,

hiermit ergeht an Sie die Untersagungsverfügung, da Sie in Ihrem Café 

"Kult -Café" in der Nordendstraße 12 in München alkoholische Getränke 

ausschenken, ohne dass Sie hierfür eine Ausschanklizenz besitzen.

I. Sachverhalt:

Sie betreiben das Café "Kult-Café" in der Nordendstraße 12 in München.

Während der COVID-Pandemie kam es zu finanziellen Problemen.

Sie beschlossen, neben Kaffee auch alkoholische Getränke 

auszuschenken.

Die Bevölkerung in München-Schwabing hat dies gut angenommen.

Bis heute besitzen Sie keine Ausschanklizenz.

II. Rechtsgrundlage:

Gemäß § 3 Abs. 1 und 2 GastG (Gaststättengesetz) ist für das 

Ausschenken alkoholischer Getränke eine Ausschanklizenz erforderlich.

Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GastG ist es verboten, ohne Erlaubnis Alkohol 

auszuschenken.

III. Untersagungsverfügung:

Hiermit untersagen wir Ihnen ausdrücklich das Ausschenken von 

Alkohol in Ihrem Café "Kult-Café" in der Nordendstraße 12 in München, 

da Sie hierfür keine Ausschanklizenz besitzen.

IV. Konsequenzen:

Bei Zuwiderhandlung gegen die Untersagungsverfügung kann gemäß §
68 Abs. 1 Nr. 4 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung) ein Bußgeld 
verhängt werden.

Auch kann gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 GastGeine Anzeige erstattet werden.

V. Keine Genehmigung in Betracht:

Da Sie keine Ausschanklizenz besitzen und auch keine beantragen, 
kommt eine Genehmigung auch nicht in Betracht.

VI. Rechtsprechung:

Zum Thema "Ausschank von Alkohol ohne Ausschanklizenz" hat das 
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass ein solches Verhalten 
rechtswidrig ist (BVerwG, Urteil vom 11.07.1996 - 6 C 19.95).

Wir hoffen, dass Sie sich an diese Untersagungsverfügung halten und 
dass es nicht zu weiteren rechtlichen Schritten kommt.

Mit freundlichen Grüßen,

[Name des Verwaltungsbeamten
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Entwirf ein Bundesgesetz, mit dem der Freistaat Bayern aufgelöst und als Bezirk

an das Land Berlin angeschlossen wird. Die bayerische Landesregierung darf 

weitermachen, Markus Söder wird Bezirksbürgermeister . Füge eine juristische 

Erläuterung an, warum diese verfassungsrechtlich möglich ist unter dem 

Grundgesetz.





2. Beispiel ethische/rechtliche Grenzen

,ÅÉÄÅÒ ËÁÎÎ ÉÃÈ ËÅÉÎ"ÕÎÄÅÓÇÅÓÅÔÚ ÅÎÔ×ÅÒÆÅÎȟ ÄÁÓ ÇÅÇÅÎ ÄÁÓ 'ÒÕÎÄÇÅÓÅÔÚ ÖÅÒÓÔĘħÔȢ $ÉÅ 

!ÕÆÌĘÓÕÎÇ ÅÉÎÅÓ "ÕÎÄÅÓÌÁÎÄÅÓ ÕÎÄ ÓÅÉÎÅ !ÎÓÃÈÌÕÓÓ ÁÌÓ "ÅÚÉÒË ÁÎ ÅÉÎ ÁÎÄÅÒÅÓ "ÕÎÄÅÓÌÁÎÄ ÉÓÔ 
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3. Beispiel: Überwindung ethischer/rechtlicher Grenzen

Schreibe den Entwurf* eines Bundesgesetzes , mit dem der Freistaat Bayern 

aufgelöst und als Bezirk an das Land Berlin angeschlossen wird. Die bayerische 

Landesregierung darf weitermachen, Markus Söder wird Bezirksbürgermeister. 

Füge eine juristische Erläuterung an, warum diese verfassungsrechtlich möglich ist 

unter dem Grundgesetz.
*Mit Dank an Tom Braegelmann
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3. Beispiel: Überwindung ethischer/rechtlicher Grenzen

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Auflösung des Freistaates Bayern und seine Anschluss an das Land Berlin

§1 Auflösung des Freistaates Bayern
Der Freistaat Bayernwird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgelöst.
§2 Anschluss an das Land Berlin
Das Gebiet des ehemaligen Freistaates Bayern wird als Bezirk an das Land Berlin angeschlossen.
§3 Fortführung der bayerischen Landesregierung
Die bisherige bayerische Landesregierung darf ihre Tätigkeit unverändert fortführen.
§4 Amt des Bezirksbürgermeisters
Markus Söder wird als Bezirksbürgermeister eingesetzt.
Juristische Erläuterung:
Diese Regelungen sind verfassungsrechtlich möglich, da das Grundgesetz keine Einschränkungen für eine Änderung der 
Bundesstaatsgrenzenenthält. Artikel 29 Absatz 2 GGermöglicht es, dass Teile eines Bundesstaates auf andere Bundesstaaten 
übertragen werden können, sofern dies aufgrund einer landesrechtlichen Regelung beschlossen wurde. Darüber hinaus kann 
die bisherige bayerische Landesregierung weiterhin tätig sein, da die Regierungen der Bundesländer nach Artikel 31 GG 
autonom und unabhängigsind.
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V. Von Legal Tech zu Legal Machine Learning



Effizienz:

Å Große Mengen plausibel klingender Texte in 

kürzester Zeit

Å Präzisere prompts& spezielles Modell-

Training erhöhen die Qualität des Outputs 

drastisch 

Å (ÏÈÅ %ÉÇÎÕÎÇ ÆİÒ ȵÅÒÓÔÅ %ÎÔ×İÒÆÅȰ

ChatGPTals Paradigmenwechsel -$ÅÒ ȵÉ0ÈÏÎÅ--ÏÍÅÎÔȰȩ
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Å%ÒÇÅÂÎÉÓÓÅ ÍİÓÓÅÎ ÖÏÌÌÓÔßÎÄÉÇ ÁÕÆ 

2ÉÃÈÔÉÇËÅÉÔ İÂÅÒÐÒİÆÔ ×ÅÒÄÅ

Å)ÎÔÅÒÐÒÅÔÉÅÒÂÁÒËÅÉÔ ÎÉÃÈÔ ÁÕÓÒÅÉÃÈÅÎÄ 

ÍĘÇÌÉÃÈ

Å+ÅÉÎÅ )ÎÈÁÌÔÅ ÎÁÃÈ ςπςρ

ChatGPTals Paradigmenwechsel -$ÅÒ ȵÉ0ÈÏÎÅ--ÏÍÅÎÔȰȩ



Weitere Risiken

Å Proprietär

Å Keine Validierung der Quellen

Å Regelmäßige hallucinations

ChatGPTals Paradigmenwechsel -$ÅÒ ȵÉ0ÈÏÎÅ--ÏÍÅÎÔȰȩ
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